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äußerster'Vorsicht bewertet werden müssen. Um sie als Be
weismittel in den Strafverfahren der DDR gegen die fahnen
flüchtigen Mörder einzubeziehen, bedürfte es der Überprü
fung dieser Berichterstattungen hinsichtlich ihres Wahr
heitsgehaltes, was in der Regel nicht möglich beziehungs
weise nicht vertretbar wäre. A ua diesem Grund ist die 
Einbeziehung von Veröffentlichungen der Massenmedien der 
BRD oder von Berlin (West) in. gerichtlichen Verfahren der 
DDR gegen vorgenannte Straftäter abzulehnen. Sie sollteii 
daher vorrangig unter dem Aspekt durch die Hauptabteilung 
IX ausgewertet werden, weitere Möglichkeiten der Erlangung 
von Beweismitteln zu ers'chließen sowie gegnerischen Provo
kationen entgegenzuwirken.

In der bisherigen Praxis spielten in den in der DDR geführ
ten Äbwesenheitsverfahren gegen die Mörder f H M I  und V M H  
Veröffentlichungen aus Zeitungen der BRD in den Auseinander
setzungen zwischen den Vertretern der Anklage und der Ver
teidigung eine Rolle. In der gerichtlichen Hauptverhandlung 
gegen den Beschuldigten t V H H I  wurden durch den Militär
staatsanwalt diese Artikel als teilweise falsch bezeichnet, 
jedoch in bezug auf die darin enthaltenen belastenden Mo
mente eine Bestätigung vorliegender Beweismittel zur Tat 
abgeleitet. Dem gegenüber stellte der Rechtsanwalt die Ein
beziehung solcher Publikationen in die Beweisaufnahme auf
grund des ungesicherten Wahrheitswertes ihres Inhaltes gene
rell in Präge. Im Abwesenheitsverfahren g e g e n ^ H B  stützte 
sich die Verteidigung auf die in der Westpresse veröffent
lichte Version des Täters, nach der sich die Schüsse aus 
seiner Waffe während einer Auseinandersetzung mit seinem 
Postenführer gelöst hätten und begründete damit das Nicht
vorliegen eines Tötungsverbrechens. In beiden Verfahren wur
den die Veröffentlichungen der westlichen Massenmedien so
wie die diesbezüglichen Auffassungen der Vertreter von An
klage umd Verteidigung in den Urteilsbegründungen keiner 
Würdigung unterzogen.


